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BUCHBESPRECHUNGEN - COMPTES RENDUS DE LIVRES

Naturschutzinventar des Kantons
Solothurn
Bearbeitet von E. Burki. 292 Seiten.
1978. Preis: Fr. 7.—. Bezugsquelle:
Kantonales Amt für Natur- und
Heimatschutz, 4500 Solothurn

In beispielhafter Weise hat der solo-
thurnische Regierungsrat im Jahre 1970
als sinnvollen Beitrag zum Naturschutz-
jähr des Europarates das Erstellen eines
Naturschutzinventars in Auftrag gegeben.
Diese umfangreiche Arbeit ist unter Mit-
Wirkung des kantonalen Natur- und Hei-
matschutzes in erster Linie von alt Forst-
meister Edmund Burki geleistet und Ende
1978 fertig abgeliefert worden. Die gegen
300 Seiten zählende, graphisch anspre-
chende Publikation lässt ermessen, welch
minutiöse Kleinarbeit dahinter steckt. Sie

zeigt aber auch einmal mehr, wie eng
verbunden der praktische Naturschutz mit
dem Berufe des Forstmanns sein kann
oder doch sein sollte.

Die systematisch gegliederte Abhandlung
gibt zuerst allgemeine Hinweise über den
Objektbeschrieb, über allgemeine Begriffe
wie Messzahlen bei Bäumen, erratische
Blöcke, Schalensteine, Wanderblöcke,
Gletscherschliffe, Höhlen und Schluchten.
Sie beschreibt sodann die in den 10 Be-
zirken und ihren 132 Gemeinden vorhan-
denen Reservate sowie die besonderen
Schutzgebiete botanischer und geologi-
scher Natur. Danach wies der Kanton
Solothurn Ende Dezember 1977 die be-
merkenswerte Zahl von 125 Reservaten
verschiedenen Charakters mit einer Ge-
samtfläche von 1337,5 ha auf. Unter den
übrigen Schutzgebieten figurieren 206 bo-
tanische Objekte als Einzelbäume, Baum-
gruppen, Gehölze (Flussuferbestockungen),
Alleen und Parks. Die 78 geologischen
Objekte umfassen hauptsächlich errati-
sehe Einzelblöcke und Gruppen davon.

Für jedes Objekt finden sich genaue
Angaben über den einschlägigen Regie-
fungsratsbeschluss, die Grundbuchnum-

mer, den Eigentümer und das zutreffende
Blatt der Landeskarte mit Koordinaten.
Die eigentlichen Pflanzenreservate sind
durch entsprechende Pflanzenlisten doku-
mentiert und geschützte Gehölze in ihrem
Jetzt-Zustand genau beschrieben. Ebenso
findet die für gewisse Gebiete charakteri-
stische Vogelfauna Erwähnung.

Diese umfassende Arbeit dürfte nicht
nur eine sichere Grundlage für die künf-
tige Betreuung der verschiedenartigen
Schutzgebiete bilden, sondern ebensosehr
dem Naturfreund gute Dienste leisten.
Der Kanton Solothurn ist zu seinem
Naturschutzinventar zu beglückwünschen,
und dem Bearbeiter gebührt die verdiente
Anerkennung. Frei

Rt/RSCHFL, P., FDFR, R.,
RFtfFUFSS, K.-F. und 2C4N7MRC/, £>.;

Waldbauliche, ökologische und boden-
kundliche Untersuchungen in jungen
Kiefernökosystemen (P/nuf L.)
nach unterschiedlichen Bodenbearbei-
tungen
Forschungsberichte der Forstlichen
Forschungsanstalt München, 38/1977.
109 Seiten, 44 Tabellen, 13 Abbildungen

Die grossflächigen Kiefernwälder der
Oberpfälzer Hügel- und Beckenlandschaft
sind durch menschliche Einwirkungen an-
stelle der ursprünglichen Eichen-Buchen-
Hagebuchen-Wälder entstanden. Übernut-
zungen schon im 13. Jahrhundert, intensive
Waldweide seit dem 16. Jahrhundert und
Streuenutzung hatten verhängnisvolle Fol-
gen für den Boden. Die heutigen Wälder
sind manchenorts geringwüchsig, teils nur
noch Krüppelbestände.

Seit langem wird versucht, die waidbau-
liehe Situation zu verbessern, insbesonde-
re durch intensive Bodenbearbeitung und
Düngung.
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Das Ziel der vorliegenden Arbeit war
die wissenschaftliche Uberprüfung der
Wirkung dieser Massnahmen.

1965/66 wurden im «Oberpfälzer Jura»
(nördlich Regensburg) nach Abtrieb von
Kiefernalthölzern und Ca P Mg-Düngung
der Kahlflächen Versuchsflächen mit Kie-
fernkulturen angelegt, einerseits auf ei-
nem Sand-, anderseits auf einem Lehm-
Standort. Verglichen wurden vor allem
vier Jungbestände, einer auf Sandboden:
Fläche nach Stockrodung 40 cm tief ge-
pflügt (Vollumbruch), drei auf Lehmbo-
den: Vollumbruch 40 cm tief / Boden
20 cm tief gefräst / Fläche ohne Boden-
bearbeitung, aber mit Herbizidbehand-
lung. Die Versuchsflächen wurden mit
einjährigen Kiefernsämlingen im Verband
1,0 X 0,33 cm bepflanzt und 1968 mit
Stickstoff gedüngt. Nach vier Jahren wur-
den die Höhen und Durchmesser der
Föhren gemessen, und am Ende der ach-
ten Vegetationsperiode sehr eingehende
waldbauliche, produktionsökologische und
bodenkundliche Erhebungen vorgenom-
men.

In der Schweiz begegnen wir keinen
vergleichbaren Waldstandorten. Trotzdem
sind die zum Teil wohl allgemein gültigen
Resultate der Studie auch für uns, na-
mentlich für die waldbaulich und boden-
kundlich interessierten Förster, beachtens-
wert.

Einige Beispiele:
1. Bis zur vierten Vegetationsperiode

war das Wachstum der Kiefern auf dem
Sandstandort bedeutend besser als auf
Lehm. Überraschenderweise aber zeigte
die unterschiedliche Bodenbearbeitung bis
dahin keine messbaren Wirkungen.

2. Schon in den ersten Jahren begann
die Differenzierung der Jungbestände in
eine herrschende, eine mitherrschende und
eine beherrschte Schicht. In der zweiten
Versuchshälfte zeigte sich dann vor allem
bei den herrschenden Bestandesgliedern
eine deutliche positive Wirkung der Bo-
denbearbeitung im Vergleich zur unbear-
beiteten Fläche. Auf Sand sind die Unter-
schiede ausgeprägter als auf Lehm.

3. Die Trockenmasse der Föhren (ober-
irdische Pflanzenteile und Wurzeln) er-
reichte pro Flächeneinheit auf Sand nach

acht Jahren mehr als das Doppelte der-
jenigen auf Lehm. Die Entwicklung der
Jahrestrieblängen deutet aber an, dass
sich dieser Unterschied allmählich verrin-
gern könnte.

4. Im Wurzelsystem ist die Bildung von
Pfahlwurzeln auf Sand ausgeprägter als
auf Lehm, und auf Lehm wird sie durch
Vollumbruch gegenüber der unbearbeite-
ten Fläche stark begünstigt. Die be-
herrschten Bäumchen besitzen nur selten
Pfahlwurzeln.

5. Die grosse Baumphytomasse auf Sand
wird mit einem relativ geringen Feinwur-
zelanteil gebildet. Gutwüchsige Bestände
sind in der Lage, ihre oberirdischen Teile
mit relativ kleinen Wurzelmengen zu pro-
duzieren, im Gegensatz zu Beständen auf
geringen Standorten.

6. Auf dem Lehmstandort wurde auch
die Gesamtproduktion an Phytomasse
(oberirdische Baumteile, gesamte Boden-
Vegetation und Gesamtwurzelwerk) gemes-
sen. Merkwürdigerweise ergaben sich da-
bei zwischen den verschieden und nicht
bearbeiteten Versuchsflächen keine Unter-
schiede. Das heisst, durch die Bodenbear-
beitung wurde keine Erhöhung der Pro-
duktionskraft des Bodens erreicht, hin-
gegen aber eine Verlagerung der Produk-
tion auf die Bäume auf Kosten der
Bodenvegetation. Ob und wie sich dies-
bezüglich die Bodenbearbeitung nachhaltig
auf die Bestände auswirkt, ist aus dem
achtjährigen Versuch nicht ersichtlich.
Eine Fortsetzung der Beobachtungen noch
um einige Jahre wäre wünschenswert.

Nicht nur die konkreten Ergebnisse ma-
chen die sehr gründliche Arbeit lesens-
wert, sie regt auch an zur gedanklichen
Auseinandersetzung mit mancherlei wald-
baulichen Fragen. H. Foege//

RLOETZER, G.:
Die Oberaufsicht über die Forstpolizei
nach schweizerischem Bundesstaatsrecht

222 Seiten. Schulthess Polygraphischer
Verlag AG, Zürich, 1978. Zürcher
Studien zum öffentlichen Recht, Band 2

Bloetzer hat es verstanden, im ersten
Teil seiner Dissertation die geschichtliche
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Entwicklung des Forstwesens in der
Schweiz zusammenzufassen und damit die
Entstehungsgeschichte des Forstartikels in
der Bundesverfassung (Art. 24 BV) in ver-
ständlicher Weise zu beleuchten. Einmal
mehr ist in diesem Zusammenhang fest-
zustellen, dass das Schicksal unserer Wäl-
der und damit des Forstwesens überhaupt
zuletzt von den Launen der Naturgewalten
abhängt.

Der Autor befasst sich im zweiten Teil
seiner Arbeit mit der Entwicklung und der
Bedeutung der Forstpolizei. Er begreift
den sachlichen Aufgabenbereich der Forst-
polizei in der Erhaltung des Waldes. Die
vermehrte Umweltsgefährdung und die da-
durch erhöhte und von einer breiteren All-
gemeinheit erkannte Bedeutung der Wald-
erhaltung habe wieder zu einem besseren
Verständnis der forstpolizeilichen Aufga-
ben geführt. Im weiteren wird der Begriff
der Forstpolizei im Lichte von Art. 24 BV
dargestellt. Die Verfassungsnorm dient in
diesem Zusammenhang vor allem der bun-
desstaatlichen Kompetenzabgrenzung. Der
Autor gelangt zum Schluss, dass die eidg.
Forstpolizei schon aufgrund ihrer beson-
deren Umschreibung in Art. 24 Abs. 2 BV
keine rein negative Abwehraufgabe dar-
stellt. Sie enthält neben der eher passiven
Erhaltung der vorhandenen Wälder auch
deren Vermehrung und erfordert auch zur
Erhaltung der vorhandenen Schutzfunk-
tionen eine aktive Beeinflussung der natür-
liehen Entwicklungsprozesse.

Einen wesentlichen Teil seiner Arbeit
widmet Bloetzer dem Oberaufsichtsrecht
des Bundes. Der Begriff der Oberaufsicht
sei schillernd. Weder die Literatur noch
die Judikatur enthalte eine allgemein ver-
wendbare und anerkannte Begriffsum-
Schreibung. Einig sei man sich zwar, dass
das Recht der Oberaufsicht gemäss Art. 24
BV dem Bund kein umfassendes Gesetz-
gebungsrecht gebe. Die von der herrschen-
den Doktrin vertretene Gleichstellung der
Oberaufsicht mit der Kompetenz zur
Grundsatzgesetzgebung erweise sich je-
doch als zu starr. Sie basiere auf verall-
gemeinernden Vergleichen, die der Bedeu-
tung der Oberaufsicht weder in histori-
scher noch zeitgemässer Sicht gerecht wür-
den. Es entspreche zwar dem subsidiären
Charakter der Oberaufsicht, dass sich der

Bund soweit wie möglich auf den Erlass
von allgemeinen Grundsätzen beschränke
und den Kantonen die Regelung der De-
tails überlasse, doch dürfe diese Forde-
rung nicht schematisiert werden. Im Ver-
gleich zur Grundsatzgesetzgebung sei die
Oberaufsicht eine viel beweglichere Kom-
petenzform, die es dem Bund, unter dem
Vorbehalt ihrer ausdrücklichen Beschrän-
kung, gestatte, je nach Zweck und Erfor-
dernissen auch detaillierte Vorschriften zu
erlassen.

In einem letzten Teil befasst sich der
Autor mit Art. 24 Abs. 2 BV. Er geht nä-
her auf die in diesem Absatz enthaltenen
Unterstützungs- und Erhaltungsaufgaben
ein und umschreibt dessen Verhältnis zu
Absatz 1 von Art. 24 BV.

Die Arbeit Bloetzers vereint in geglück-
ter Form die Erkenntnisse des Forstman-
nes mit jenen des Juristen. Sie ist verständ-
lieh formuliert und zeichnet ein umfassen-
des Bild über die forstpolizeiliche Ober-
aufsieht nach schweizerischem Bundes-
Staatsrecht. Sie dürfte daher sowohl dem
Forstmann wie auch dem Juristen wert-
volle Orientierungshilfen bieten.

STUGREiV, 5.:
Grundlagen der Allgemeinen Ökologie

Dritte, erweiterte und neubearbeitete
Auflage, 312 Seiten, 151 Abbildungen
und 8 Tabellen.
VEB Gustav Fischer, Jena 1978,
M 25,—

Neben der Einleitung gliedert sich das
Werk in ein Kapitel über die Biosphäre,
sechs Kapitel über das Ökosystem, eines
über ökologische Energetik und eines über
Statik, Struktur und Dynamik der Popu-
lation. Das Wesen des Ökosystems wird
von allen Seiten her beleuchtet, von den
Bestandteilen, der räumlichen, der biozö-
notischen, der trophischen und der bio-
chemischen Struktur sowie der zeitlichen
Ordnung. Eine auf ökologische Zusam-
menhänge zugeschnittene Systemlehre bil-
det das Rückgrat des Buches; unter Sy-
stem wird «ein Komplex von Elementen,
die miteinander in steter Wechselwirkung
stehen, eine Gruppe von Teilen, welche
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als Ganzes wirken» verstanden. In so gut
wie jedem grösseren Kapitel werden zu-
nächst die zur Beschreibung der Teile des

Systems verwendeten (vielen) Begriffe de-
finiert. Dann werden anhand von Beispie-
len aus ganz verschiedenen Ökosystemen
die allgemeinen Strukturen aufgezeigt. Die
Gesetzmässigkeiten werden einerseits sehr
abstrakt, systemtheoretisch, anderseits und
in starkem Gegensatz dazu sehr anschau-
lieh durch die vielen von Frau K. Smaran-
dache entworfenen Strichzeichnungen dar-
gelegt. Dieser methodische Ansatz hat den
Vorteil, dass anregende Einblicke in eine
Vielzahl von Ökosystemen gewonnen wer-
den — aber es wird kein einziges öko-
system umfassend und auch in den quanti-
tativen Beziehungen dargestellt. Mit der
abstrakten, systemtheoretisch-mathemati-
sehen Darstellung geht Stugren meiner
Ansicht nach an mehreren Stellen zu weit.
Eine Zusammenstellung von Artenareal-
kurven von Collembolen, Vögeln, Pflan-
zen und Arthropoden in verschiedenen
Ökosystemen ist sicher interessant; an-
schliessend aber gleich drei Modelle theo-
retischer Artenarealkurven darzulegen, ge-
hört wohl nicht zu den Grundlagen der
allgemeinen Ökologie — besonders weil
die Formeln den Verlauf der Kurven nur
beschreiben, aber nicht erklären und kaum
eine Voraussage über die Kurven in ver-
schiedenen Lebensgemeinschaften ermög-
liehen. Auch zeigt sich hier, wie an ande-
ren Stellen des Buches, ein Mangel an
Bezügen zum praktischen ökologischen
Arbeiten: Das wichtige Konzept des Mini-
mumareals wird nur am Rande erwähnt.

Besonders wertvoll im vorliegenden
Werk sind die Darlegungen tierökologi-
scher Zusammenhänge und das in keinem
anderen Buch zu findende Kapitel über
die biochemische Struktur des Ökosystems.
Die Teile dieses Kapitels sind: Prinzip der
Allelopathie, Übersicht der ektokrinen
Biochemikalien (auf andere Organismen
wirkende Stoffwechselprodukte), Beispiele
biochemischer Beziehungen in Gewässer-
und Land-Ökosystemen sowie biochemi-
sehe Wechselwirkungen von Pflanzen und
Phytophagen.

Durch die vielen Zitate und das Ver-
zeichnis mit annähernd tausend Titeln
wird das Werk zu einer Fundgrube für
neuere ökologische Literatur, besonders
aus Osteuropa (Stugren ist Professor an
der Universität Cluj-Napoca in Rumä-
nien). Allerdings ist fraglich, ob für den
Leser dadurch wettgemacht werden kann,
dass die westeuropäisch-nordamerikani-
sehe Literatur und jene mit Ergebnissen
des Internationalen Biologischen Pro-
gramms unvollständig eingearbeitet wur-
den.

Eine Gesamtbeurteilung des Werkes ist
schwierig. Sie hängt unter anderem davon
ab, was man aufgrund des Titels «Grund-
lagen der Allgemeinen Ökologie» erwartet:
grundlegende, allgemeine und allgemein
verständliche Tatsachen über Ökologie —
oder, wie im vorliegenden Buch, eher
Grundlagen, die abstrakt und systemtheo-
retisch formuliert wurden, so dass sie für
das Gesamtgebiet der Ökologie allgemein
gelten. ^4. G/gon

ZEITSCHRIFTEN-RUNDSCHAU - REVUE DES REVUES

Österreich

Universitätstagung Forst — Holz,
Wien 1977

Die Fachgruppe Forst- und Holzwirt-
schaft der Universität für Bodenkultur
Wien hat am 24. und 25. Oktober 1977

eine von Praktikern sehr gut besuchte
wissenschaftliche Tagung abgehalten. Die
nachfolgend besprochenen Vorträge und
Seminarberichte sind in der ^//gemeinen
Forçfze/rwng, Wien, Dezember 1977 (88.
Jahrgang, Folge 12) veröffentlicht (Seite
329 ff.):
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